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I. Kontext & Ziel eines Berliner 
Stadttaubenmanagements

Koalitionsvertrag des Landes Berlin (2021-2026)

„Das Land Berlin wird ein Konzept erarbeiten und umsetzen, das unter anderem 
betreute Taubenschläge beinhaltet, welche mit den Bezirken und Tierschutzvereinen 
etabliert werden sollen.“

Koalitionsvertrag des Landes Berlin (2023-2026)
„Für mehr Sauberkeit in der Stadt wollen wir ein Taubenmanagement etablieren mit 
dem Ziel, die Taubenpopulation zu reduzieren.”

Ziel:
u Verbesserung der tierschutzrelevanten Lebensbedingungen der sog. Stadttaube 

(Columba livia forma domestica) 

u Entschärfung von Mensch-Stadttauben-Konflikten 

u Umsetzung des Koalitionsvertrags



II. Begründung der Notwendigkeit
(1)

Nachteilige Auswirkungen auf Berliner Bürger:innen

u Mensch-Stadttauben-Konflikte an stark frequentierten Orten: Menschen 
fühlen sich von Tauben, die auf Futtersuche sind, belästigt

u Mensch-Tier-Konflikte in Wohngebieten: unkontrollierte Bruten auf Balkonen; 
Beschwerden über Störungen durch Stadttauben und Verunreinigungen

u Frustration und Unmut in der Bevölkerung, insbesondere über fehlende 
Unterstützung, wenn verletzte oder verwaiste Tauben aufgefunden werden 

u Zur Rettung und Sicherung verletzter Tiere gehen Privatpersonen teils 
erhebliche Gefahren ein (z. B. Tierrettung auf Gleisen)



II. Begründung der Notwendigkeit
(2)

Nachteilige Auswirkung auf den Tierschutz

u Hohes Verletzungsaufkommen an Brennpunkten, insbesondere aufgrund 
tierschutzwidriger und nicht fachgerecht angebrachter oder gewarteter 
Vergrämungsmaßnahmen sowie durch Verkehr; Entstehung teils erheblicher 
Schmerzen, Leiden und Schäden, z. B. durch Verschnürungen an den Füßen 
mit Absterben von Gliedmaßen

u Verletzungen und Verwaisen von Taubenküken durch Sturz aus Nestern an 
ungeeigneten Brutplätzen

u Mangelnde Versorgungsmöglichkeiten für verletzte Stadttauben (Bedarf 
hoch!)



II. Begründung der Notwendigkeit
(3)

Nachteilige Auswirkungen auf Umwelt und Stadtbild

u Verunreinigungen aufgrund bedarfsübersteigend ausgebrachter Futtermengen

u Verendete Tiere (z. B. in Vergrämungsvorrichtungen) können die Umwelt 
belasten 

u Hindernis für die Mobilität (Fahrrad, S- Bahn und Zug)

u Wichtig: Es ist ein Mythos, dass Stadttauben gefährliche Krankheitsüberträger 
seien. Siehe auch Tierschutzforum vom 05.07.2021, abrufbar unter 
https://www.youtube.com/watch?v=ewN7YiPIJbQ&list=PL3NHpHL7bAZcq5ML
OuBPd8Wdc1szt__r7&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=ewN7YiPIJbQ&list=PL3NHpHL7bAZcq5MLOuBPd8Wdc1szt__r7&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ewN7YiPIJbQ&list=PL3NHpHL7bAZcq5MLOuBPd8Wdc1szt__r7&index=5


III. Fünf Maßnahmen des Stadttaubenkonzepts
1. Information der Bevölkerung über einen tierschutzgerechten Umgang mit Stadttauben

2. Schaffung bezirklicher Ansprechpartner (Stadttaubenbeauftragte), für die Umsetzung 
des Berliner Stadttaubenmanagements 

3. Errichtung & Betreuung von Stadttaubenschlägen durch Bezirke und Tierschutzvereine 
(Kooperation)

4. Tierschutzkonformes Vergrämen 

5. Tierschutzkonformes Bauen

Berliner Stadttaubenmanagementkonzept abrufbar unter: 
https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/artikel.1334314.php

https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/artikel.1334314.php


III. Maßnahme 1

Information der Bevölkerung über einen tierschutzgerechten Umgang mit 
Stadttauben

u Aufklärung zum Umgang mit Balkon- und Dachbodenbruten

u Aufklärung über sachgemäße, tiergerechte Fütterung

u Aufklärung über gleichzeitige Wichtigkeit des Eiaustausches

u Aufklärung über tierschutzwidrige Vergrämungsmaßnahmen

Imagekampagne für Stadttauben (Online & Plakate) im letzten Quartal 2022 und 
evidenzbasierte Informationsbereitstellung auf der LTB-Webseite



u Taubenaufklärungskampagne im 4. Quartal 2022

u Veranstaltungen zum Umgang mit Stadttauben, u.a. 
im Berliner Tierschutzforum und der 
Rechtsfortbildungsreihe für amtliche Tierärzt:innen

u Umfangreiche Informationen auf Webseite
 https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/

u Bürger:innenberatung (Einzelberatung)

u Interviews in Zeitung und Radio 

u etc.

Kampagne abrufbar unter
https://www.berlin.de/lb/tierschu
tz/tauben/artikel.1264184.php Alle 
Poster stehen zum Download bereit

https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/
https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/artikel.1264184.php
https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/artikel.1264184.php


III. Maßnahme 2

Schaffung bezirklicher/bezirksübergreifender Ansprechpartner:innen
(Stadttaubenbeauftragte) für die Umsetzung des Berliner Stadttaubenmanagements 

u Einsatz von bezirklichen bzw. bezirksübergreifenden Stadttaubenbeauftragten mit folgenden 
Aufgaben: 

u Zuständigkeit für Koordination & Durchsetzung der tierschutzgerechten Maßnahmen 

u Prüfung von Standorten und Standortvorschlägen für Taubenschläge

u Fachliche Beteiligung im Zuge der Genehmigungsverfahren von Baumaßnahmen, bei denen 
brütende Stadttauben betroffen sind (v.a. Instandhaltungs-/Umbaumaßnahmen z. B. an 
Bahnhöfen, Bahntrassen und Brücken) & für Einschlusstiere

u Kostenaufstellung für einzelne bezirkliche Taubenschläge

u Realisierung der Errichtung von Stadttaubenschlägen unter Beteiligung entsprechender 
Stellen

u Sicherstellung der Taubenschlag-Betreuung und Koordinierung ehrenamtlicher Unterstützung



III. Maßnahme 3

Errichtung & Betreuung von Stadttaubenschlägen durch die Bezirke bzw. durch 
Taubenschutzvereine und –initiativen unter Mithilfe der Bezirke

u Etablierung von Taubenschlägen

u Kontrolle wilder Brutplätze und deren fachgerechte Beseitigung/Verschluss von 
Nistmöglichkeiten im unmittelbaren Umfeld besiedelter Stadttaubenschläge

u Durchsetzung eines Fütterungsverbotes im Umfeld der Stadttaubenschläge

u Durchführung von Maßnahmen zur Kennzeichnung der Tauben sowie 
Gesundheitsmaßnahmen in den Taubenschlägen 

u Dokumentation der Verrichtungen und kontinuierliche Evaluierung der 
Maßnahmen (z. B. Anzahl der im Taubenschlag brütenden Tauben, benötigte 
Futtermenge, entfernte Kotmengen, Anzahl ausgetauschter Eier, etc.)

u Betreuung der Taubenschläge unter Leitung eines sachkundigen Taubenwartes 



https://www.berlin.de/lb/tierschu
tz/tauben/artikel.1290446.php

https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/artikel.1290446.php
https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/artikel.1290446.php


III. Maßnahme 4

Tierschutzkonformes Vergrämen 

u Anbringen von tierschutzkonforme Vergrämungsmethoden

u Eigentümer, Gebäudeverwaltungen, Pächter oder Betreiber sollen schwer 
zugängliche Nistplätze fachgerecht verschließen 

u Verbot tierschutzwidriger Vergrämungsvorrichtungen (z.B. Klebepasten, spitze 
Vogel-Abwehrspikes, nicht fachgerecht angebrachte und nicht gewartete Netze)

u Entfernung tierschutzwidriger Vergrämungsvorrichtungen & Ersatz durch durch 
Vorrichtungen ohne Verletzungspotenzial (z. B. gut angepasste Gitter, 
Schrägbleche mit mind. 60°-Winkel)

u Regelmäßige Kontrolle und Wartung von jeglicher Vogelabwehr

u Im Sept. 2022 fand hierzu Fortbildungsveranstaltung für amtl. TÄ statt, 
Aufzeichnung abrufbar unter https://www.berlin.de/lb/tierschutz/fortbildung-
tierschutzrecht/artikel.1241487.php

https://www.berlin.de/lb/tierschutz/fortbildung-tierschutzrecht/artikel.1241487.php
https://www.berlin.de/lb/tierschutz/fortbildung-tierschutzrecht/artikel.1241487.php


III. Maßnahme 5

Tierschutzkonformes Bauen

u Schaffung von Ausweichquartieren (Taubenschlägen), wenn Stadttauben & 
deren Brutplätze von Baumaßnahmen betroffen sind 

u Vermeidung von Vogelschlag an Glasfassaden

u Vermeidung von Nischen und offenen Zwischenräumen, die geeignete 
Brutplätze darstellen können

u Änderung der Bauordnung von Berlin: Aufnahme vogelfreundlicher 
Baumaßnahmen (inkl. Verbot tierschutzwidriger Vergrämungsvorrichtungen, 
Vermeidung des Schaffens unkontrollierbarer Brutplätze, Maßnahmen zur 
Verhinderung von Vogelschlag an Glas)



VI. Historie (1)
u 2022: Erarbeitung des Stadttaubenkonzepts durch Landestierschutzbeauftragte (LTB) 

und ihr Team

u Sommer 2022: Abstimmung des Konzepts innerhalb der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK)

u 4. Quartal 2022: Gespräche der LTB Dr. Kathrin Herrmann und des Staatssekretärs 
für Verbraucherschutz (StS ZV), Markus Kamrad mit den Bezirken und Gespräche von 
LTB und des StS ZV mit den Stadttaubenschutzvereinen und ehrenamtlichen 
Stadttaubenschützer:innen

u April 2023: Veröffentlichung des Berliner Stadttaubenkonzept, abrufbar unter 
https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/artikel.1334314.php

u Seit August 2022: Informationen & Anforderungen über Zuschüsse der 
Landestierschutzbeauftragten zum Bau von Stadttaubenschlägen in Berliner 
Bezirken, abrufbar unter 
https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/artikel.1290446.php

u Sommer 2022 bis Regierungswechsel Ende April 2023: Interesse am Bau von 
Stadttaubenschlägen und Umsetzung des Stadttaubenkonzepts von den Bezirken 
Lichtenberg, Treptow-Köpenick, Hellersdorf-Marzahn, Neukölln und von zwei 
Taubenschutzvereinen

https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/artikel.1334314.php
https://www.berlin.de/lb/tierschutz/tauben/artikel.1290446.php


VI. Historie (2)
u Seit Mai 2023: Interesse am Bau von Stadttaubenschlägen und Umsetzung des 

Stadttaubenkonzepts Friedrichshain-Kreuzberg, Treptow-Köpenick, 
Hellersdorf-Marzahn, Spandau (Erhalt eines Schlages) und von mehreren 
Taubenschutzvereinen

u Derzeit laufen Gespräche über Stadttaubenproblematik mit Neukölln und es 
sind Gespräche mit dem Bezirk Mitte geplant.

u Seit Ende 2023: Finanzielle Not des Taubenschlags am Bahnhof Südkreuz: 
Unterstützung über Klaus-Liedtke-Stiftung https://www.deutsches-
stiftungszentrum.de/stiftungen/klaus-liedtke-Stiftung; jetzt werden erneut 
Gelder benötigt

u Seit Ende 2023: Finanzielle Not des Taubenschlags in der Spandauer Altstadt 
vom AVIAN Vogelschutzverein; LTB stellte dem Bezirk Ende 2023 Gelder zur 
Verfügung; jetzt braucht der Verein erneut Gelder, die über den Bezirk bei 
der LTB angefragt wurden

https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/klaus-liedtke-Stiftung
https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/klaus-liedtke-Stiftung


VI. Historie (3)
u Juni 2024: Trotz der Tatsache, dass die Umsetzung des 

Stadttaubenmanagementkonzept im Haushaltsplan 2024/2025 steht & dass 
das Thema Taubenmanagement im Koalitionsvertrag steht, beschließt 
Justizsenatorin Badenberg sämtliche Gelder für Stadttauben zu streichen 
(insgesamt 200.000 Euro). Behauptung: Es gäbe kein Gesamtkonzept; ab 
Minute 11:50 können Sie ihre Aussagen im Berliner Abgeordnetenhaus 
nachhören, abrufbar auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=eYWuKOWjrTA

u Entscheidung der Senatorin nicht nachvollziehbar; allein von Bezirken liegen 
teilweise bereits seit Monaten drei Anträge auf Mittelabruf vor; diese 
Entscheidung stellt einen Vertrauensbruch gegenüber Bezirken und 
Taubenschutzvereinen, die sich auf die Bereitstellung der Gelder verlassen 
haben & bereits umfangreiche Planungen und Vorarbeit geleitstet haben. 

u Reaktion der Landestierschutzbeauftragten auf die Streichung der Gelder: 
Interview auf radioeins am 28.06.2024, abrufbar unter https://t1p.de/qya92

Link zum Haushaltsplan 2024/2025: 
https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/downloads/haushaltsplan-2024-
25/band_06_2024_2025_epl_06.pdf?ts=1707389178

Link zum Koalitionsvertrag: https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/senat/koalitionsvertrag/

https://www.youtube.com/watch?v=eYWuKOWjrTA
https://t1p.de/qya92
https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/downloads/haushaltsplan-2024-25/band_06_2024_2025_epl_06.pdf?ts=1707389178
https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/downloads/haushaltsplan-2024-25/band_06_2024_2025_epl_06.pdf?ts=1707389178
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/senat/koalitionsvertrag/


Abgeordnetenhaus Berlin, Ausschuss für Verfassungs- und 
Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz

41. Sitzung am 19.06.2024

Link zum Video

https://youtu.be/eYWuKOWjrTA?feature=shared&t=800


Verantwortlichkeiten gegenüber Stadttauben

Fundrecht?
(§ 967 BGB)

Strafbarkeit der 
Tierquälerei?

(§ 17 TierSchG)

Unterlassene 
Hilfeleistung
(§ 323c StGB)

Öffentliche 
Sicherheit und 

Ordnung
(§ 17 Abs. 1 ASOG)

• Finder
• Fundbehörde

• Amtstier-
ärztinnen

• Tierhalter
→ Aneignung?

jeder nach 
Möglichkeit 

und 
Zumutbarkeit Bezirksämter 

(Ordnungsämter)

• Tierschutz

• Gesundheitsschutz

• Sauberkeit

Verbotene Mittel nach § 4 BArtSchV
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Der Finder ist berechtigt und auf
Anordnung der zuständigen Behörde
verpflichtet, die Sache oder den Ver-
steigerungserlös an die zuständige
Behörde abzuliefern.
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erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer
wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
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(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei
können die notwendigen Maßnahmen treffen,
um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
(Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die §§ 18
bis 51 ihre Befugnisse besonders regeln.



V. Einsatz von Nicarbazin zur 
Reproduktionskontrolle aus Tierschutzsicht

u Unzureichende Informationen, die eine sichere und wirksame Anwendung 
garantieren können

u Untersuchungen mit Nicarbazin zur Pharmakodynamik und Pharmakokinetik 
bei Tauben existieren kaum (meist nur Herstellerdaten)

u Aus Tierschutzsicht bestehen Bedenken

u Wird deshalb als genehmigungspflichtiger Tierversuch eingestuft

u Außerdem sehr hohe Kosten des Mittels: 4.500 Euro/ 100 Tauben/ Jahr laut 
Victoria Adam, die das Arzneimittel Ovistop in Deutschland vertreibt

u Weitere Kosten laut Adam: Dienstleistungskosten für Fütterung & 
Dienstleistungskosten für Monitoring: 3 Zählungen (in der Placebophase, 
während der Behandlung, nach der Behandlung), für je 3 Tage



Nicarbazin - Pharmakologie

u Seit 1950 in Geflügelhaltung als Kokzidiostatikum eingesetzt;  höheren Dosierungen 
Verminderung der Fruchtbarkeit, kein konventionelles Kontrazeptivum, denn es wirkt 
nicht hormonell.

u Nach Aufnahme Zerlegung in zwei Komponenten: aktiver Teil DNC (4,4'-
Dinitrocarbanilid) & HDP (2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidin), das Absorption im 
Darm verstärkt.

u Wirkung von Nicarbazin noch nicht abschließend geklärt; Vermutung einer 
negativen Wirkung auf Expression vom ZP-3 (Zona pellucida sperm-binding protein
3) und Schwächung der Vitellin Membran (Dottermembran) (Reinoso, 2008).

u Dadurch ist Entwicklung des Embryos nicht möglich.

u Die Unfruchtbarkeit ist dosis- und zeitabhängig und vollständig reversibel (US EPA); 
Wirkung lässt nach 4-6 Tagen komplett nach, HDP wird nach 24 Stunden über die 
Nieren und DNC nach 4 Tagen über den Darm vollständig eliminiert.



Einsatz von Nicarbazin als Verhütungsmittel?

Problem 1:
Arzneimittelrecht

Art. 112 EU-Tierarzneimittel-Verordnung

(1) Abweichend von Artikel 106 Absatz 1 und für den Fall, dass es in einem
Mitgliedstaat für ein Anwendungsgebiet für eine nicht der Lebensmittelgewinnung
dienende Tierart kein zugelassenes Tierarzneimittel gibt, kann der verantwort-
liche Tierarzt, insbesondere zur Vermeidung unzumutbarer Leiden, in direkter
Eigenverantwortung ausnahmsweise das betreffende Tier mit folgenden Arznei-
mitteln behandeln:

a) mit einem gemäß dieser Verordnung in dem betroffenen Mitgliedstaat oder
einem anderen Mitgliedstaat für die Anwendung bei derselben Tierart oder
einer anderen Tierart für dasselbe Anwendungsgebiet oder für ein anderes
Anwendungsgebiet zugelassenen Tierarzneimittel,

[…]



Einsatz von Nicarbazin als Verhütungsmittel?

Problem 2:
Tierschutzrecht – Tierversuch

§ 7 Tierschutzgesetz

(2) Tierversuche im Sinne dieses Gesetzes sind Eingriffe oder Behandlungen zu
Versuchszwecken

1. an Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für diese Tiere
verbunden sein können,

2. an Tieren, die dazu führen können, dass Tiere geboren werden oder schlüpfen,
die Schmerzen, Leiden oder Schäden erleiden, […]



Einsatz von Nicarbazin als Verhütungsmittel?

Problem 3:
Artenschutzrecht

§ 44 Bundesnaturschutzgesetz

(1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert,

3. […]



Einsatz von Nicarbazin als Verhütungsmittel?

Problem 4:
Bodenschutzrecht

§ 6 Bundesbodenschutzverordnung

(2) Das Auf- und Einbringen von Materialien oder die Herstellung einer durch-
wurzelbaren Bodenschicht ist nur zulässig, wenn

1. nach Art, Menge, Schadstoffgehalten, Schadstoffkonzentrationen und physi-
kalischen Eigenschaften der Materialien sowie nach den Schadstoffgehalten
der Böden am Ort des Auf- und Einbringens das Entstehen einer schädlichen
Bodenveränderung nach § 3 nicht zu besorgen ist und

[…]



Petition gegen 
Beschluss R-
391/20232 des Rates 
der
Bürgermeister: 
Vorschlag eines 
Taubenfü ̈tterungs-
verbots für
Privatpersonen im 
öffentlichen Raum







Abgeordnetenhaus Berlin, Ausschuss für Verfassungs- und 
Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz

41. Sitzung am 19.06.2024

Link zum Video

https://youtu.be/eYWuKOWjrTA?feature=shared&t=791


o (ggf. zu erlassende) Gefahrenabwehrverordnung
Grundlage hierfür: § 55 Berliner ASOG
Zuständigkeit: Senat (wohl SenInnSport)

o § 17 Abs. 1 Berliner ASOG
→ öffentliche Sicherheit/Ordnung
Zuständigkeit: Bezirksämter (Ordnungsämter)

o § 8 Abs. 1 Berliner Straßenreinigungsgesetz
→ Verbot vermeidbarer Verschmutzungen von Straßen
Zuständigkeit: Bezirksämter (Ordnungsämter)

o § 6 Abs. 4 Berliner Grünanlagengesetz
→ Benutzungsregelungen für Grünanlagen
Zuständigkeit: Bezirksämter (Grünanlagenämter)

o § 17 Abs. 2 S. 1 IfSG
→ Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung
Zuständigkeit: Bezirksämter (Gesundheitsämter)

Taubenfütterungsverbot – Rechtsgrundlagen

Umsetzung durch:

• Anordnungen 
(Verwaltungsakte)

• Verhängung von 
Bußgeldern

Anforderungen:

• Zweck
−Gesundheits-

schutz
− Sauberkeit

• Geeignetheit zur 
Zweckerreichung

• keine 
schonenderen 
Alternativen
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o § 17 Abs. 1 Berliner ASOG
→ öffentliche Sicherheit/Ordnung
Zuständigkeit: Bezirksämter (Ordnungsämter)

o § 8 Abs. 1 Berliner Straßenreinigungsgesetz
→ Verbot vermeidbarer Verschmutzungen von Straßen
Zuständigkeit: Bezirksämter (Ordnungsämter)

o § 6 Abs. 4 Berliner Grünanlagengesetz
→ Benutzungsregelungen für Grünanlagen
Zuständigkeit: Bezirksämter (Grünanlagenämter)

o § 17 Abs. 2 S. 1 IfSG
→ Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung
Zuständigkeit: Bezirksämter (Gesundheitsämter)

Taubenfütterungsverbot – Rechtsgrundlagen

Umsetzung durch:

• Anordnungen 
(Verwaltungsakte)

• Verhängung von 
Bußgeldern

Anforderungen:

• Zweck
−Gesundheits-

schutz
− Sauberkeit

• Geeignetheit zur 
Zweckerreichung

• keine 
schonenderen 
Alternativen

Der Senat kann Rechtsverordnungen
zur Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung
(§ 1 Abs. 1) erlassen.



o (ggf. zu erlassende) Gefahrenabwehrverordnung
Grundlage hierfür: § 55 Berliner ASOG
Zuständigkeit: Senat (wohl SenInnSport)

o § 17 Abs. 1 Berliner ASOG
→ öffentliche Sicherheit/Ordnung
Zuständigkeit: Bezirksämter (Ordnungsämter)

o § 8 Abs. 1 Berliner Straßenreinigungsgesetz
→ Verbot vermeidbarer Verschmutzungen von Straßen
Zuständigkeit: Bezirksämter (Ordnungsämter)

o § 6 Abs. 4 Berliner Grünanlagengesetz
→ Benutzungsregelungen für Grünanlagen
Zuständigkeit: Bezirksämter (Grünanlagenämter)

o § 17 Abs. 2 S. 1 IfSG
→ Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung
Zuständigkeit: Bezirksämter (Gesundheitsämter)

Taubenfütterungsverbot – Rechtsgrundlagen

Umsetzung durch:

• Anordnungen 
(Verwaltungsakte)

• Verhängung von 
Bußgeldern

Anforderungen:

• Zweck
−Gesundheits-

schutz
− Sauberkeit

• Geeignetheit zur 
Zweckerreichung

• keine 
schonenderen 
Alternativen

Rechts-
behelfe
(Klagen)



Taubenfütterungsverbot – verbreitete (Fehl-)Schlüsse

Vermehrung

Verschmutzung

Taubenhäuser
unverhältnismäßiger 

Aufwand

Gesundheitsgefahr

Fütterung


